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Zitat von Maylin85

Das ist wohl jedem klar. Ich würde als Arbeitgeber aber schon gerne wissen, ob ich
einen Mitarbeiter Kudenmails rausschicken lassen kann oder ob ich doppelchecken
muss, dass er vorher auch tatsächlich ein Korrekturprogramm drüberlaufen lässt. Und
wenn jemand eine Zeitverländerung benötigt, z.B. im Autismus-Spektrum, dann möchte
ich das als Arbeitgeber auch wissen, denn das hat ja vermutlich auch bis ins
Arbeitsleben reichende Konsequenzen.

Ein Glück hast du als Arbeitgeber aber kein Anrecht auf solche Informationen.
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